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L e i t s a t z :  
 
Durchbruchsspannung 
 
Der auf einzelne Patentansprüche beschränkte und insoweit erfolgreiche Einspruch 
muss im Einspruchsverfahren zum vollen Widerruf des Patents führen, wenn der 
Antrag der Patentinhaberin ausschließlich auf die volle Aufrechterhaltung des 
Patents gerichtet ist. 
 
Dies verstößt nicht gegen den Grundsatz der Antragsbindung (so könnte allerdings 
die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung 7 W (pat) 61/04 des 
Bundespatentgerichts vom 2. Mai 2007 missverstanden werden), weil eine Bindung 
nicht nur in Bezug auf den Antrag der Einsprechenden, sondern auch in Bezug auf 
den Antrag der Patentinhaberin besteht. Ebenso wie im Erteilungsverfahren darf 
auch im Einspruchsverfahren ohne entsprechenden Antrag bzw. Hilfsantrag der 
Patentinhaberin das Patent nicht in beschränktem Umfang aufrechterhalten bleiben. 
 
Soweit sich aus dem Vortrag der Patentinhaberin keine Anhaltspunkte dahingehend 
ergeben, dass sie an einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents Interesse 
hat, besteht im Einspruchsverfahren weder für das Patentamt noch für das 
Bundespatentgericht Anlass auf entsprechende Anträge bzw. Hilfsanträge 
hinzuwirken. 
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